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Beiblatt zur Far1amentskorrespondenz 25. Juli 1958 

A n ·f rag e b e a n t w 0 r t u n~ 

In einer Anfrage, betreffend Verhaftung des slowakischen Patrioten 

Anton Longauer, verwiesen die Abg. K a n d u t s c h und Genossen darauf, 

dass der ehemalige slowakische Staatsbürger Anton Longauer wegen angebli

cher Kri~gsverbrechen in der Slowakei von den österreichischen Behörden in 

Haft genommen norden sei. Sie baten um Aufklärung darüber, aus Ylelchen Grün

den Anton Longauer in Haft genommen wurde und welche Erhebungs ergebnisse es 

bis heute verhindert haben~ den seit 1945 mit seiner Familie in Österreich 

lebenden und arb eit enden Anton Longauer aus der Haft zu e:1tlass en~ 

In Beantwortung dieser Anfrage teilt Bund!')sminister für Justiz Doktor 

T s c h ade k folgendes mit: 
der 

Die Regierung/c.echoslowakischen Republik hat die österreichische Bun-

desregierung mit einer Note des ~echoslowakischen Justizministeriums vom 
~n 

29. März 1958 unter Übermittlung eines vom Volksgericht/Bartska Bystrica am 

26. März 1958 erlassenen Haftbefehles ersucht, den in Kufstein vlohnhaften 

6echoslowakischen StaatSbürger Anton Longauer als Kriegsverbrecher an die 

Regi erung der Cechoslowakischen Republik auszuliefern. Hiebei YJUrde von der 

Regierung der techoslowakischen Republik insbe sonders auf die Moskauer 

Deklaration vom 30. Oktober 1943, derzufolge Kriegsverb'recher den Regie

rungen der Länder auszuliefern seien, in denen sie Verbrechen verübt hätten, 

und ~uf die Resolution der Vollversammlung der Organisation der Vereinten 

Natio:.'len vom 13. Februar 1946, v.ery!iesen, in welchel~ der gloiche Grundsatz 

zum Ausdruck gebracht worden sei. In dem Haftbefehl des Vo~sgerichtes 

in Bahska Bystrica vom 26. ;März 1958 wird Anton Longauer zur Last gelegt, 

er sei zu Beginn des, Jahres 1945 im Gebiet von Bahska Bystri'ca als Angehö.

riger eines sogenannten "Stabes" für die Massenorschiessung von Zivilper-, 

sonen, darunter von Frauen und Kindern, mitvorantwortlich gewesen. Es seien 

etwa 400 Personen duroh Genickschüss e getötet und soglei eh ans chli es send. 
\ ' 

begraben worden, wobei Longauer zu den Führenden bei dieson Aktionen gehört hab-o. 
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Ein ordentliches Verfahren soll nicht stattgefunden haben. Gleichfalls 

Anfang 1945 solIon 750 und 140 Pelsonen ermordet worden soin. Au~h an 

di osen Morden soll Longauer führend beteiligt genesen sein • 

. Das Bundosministorium für Justiz hat das Ersuchen dar Regierung der 

Cechoslowakischen Republik um die Ausliofc~ng des Anten Lengauer dem 

, Landesgericht Salzburg zur gcsotzmässigen Behandlung nach § 59 StPO. über

sendet. Das Landesgericht Innsbruck hat im Zuge des Auslioferungsvorfahrons 

zunächst über Anton Longauer die AusliefcrLlngshaft verhängt. Die Ratskamm(;)r 

des Landesgerichtes In:lsbruck hat jedoch am 14. Juli 1958 den Beschluss 

gefasst~ Anton Longauor aus dor Auslioforungshaft gegen Gelöbnis mit der 

Vc~rpflichtung zu ontlassen9 sich bei der zuständigen Gendarmeriedienst

stolle zweimal wöchentlich Zu melden~ Dieser Beschluss ist bereits voll

zogen worden. Die Beschlussfassung .des Oberlandesgerichtes Innsbpuck über 

das Auslieferungsersuchen steht noch aus. 

-.-.-.-.-. 
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